Zeitschrift: Wohnen
Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnitzigen

Wohnbautrager
Band: 66 (1991)
Heft: 1: Wohnungsmarkt/Swissbau 91
Artikel: Staatsgelder fur Baugenossenschaften?
Autor: Gay, René
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-105790

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-105790
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

WOHNUNGSMARKT

Von René Gay, Zentralprasident SYW

Die Republik und Kanton Genf z&hlt ge-
genwartig 380 000 Einwohner, konzen-
triert auf die Stadt Genf und die unmittel-
bar benachbarten Gemeinden. Das Ge-
setz, das wir nun untersuchen, stammt aus
den 50er Jahren, einer Epoche, wo sich
der Bevélkerungszuwachs auf 10 000 bis
12 000 Einwohner pro Jahr belief und
aus diesem Grund soziale Probleme
schuf, welche nicht weiter erldutert wer-
den missen.

Dieser starke Zuwachs wurde durch einen
wirtschaftlichen Boom hervorgerufen, der
grosse und standig anwachsende Steuer-
einnahmen zur Folge hatte und gleichzei-
tig erlaubte, eine spezielle, extrem gross-
zigige Wohnungspolitik in Betracht zu
ziehen. Diese Hilfe driickt sich hauptséch-
lich durch folgende Punkte aus:

® Steuerbefreiung des mit der Liegen-
schaft verbundenen Vermégens und
Einkommens;

® Hypothekarbirgschaft fir Kredite bis
zu 90 Prozent des Pfandwertes;

® jdhrliche, nicht rickzahlbare, den Bau-
trdgern gewdhrte Subventionen, um
den Liegenschaftenaufwand herabzu-
setzen. Diese Subvention kann bis zu
40 Prozent der jchrlichen Kosten errei-
chen und verringert um ebensoviel den
Betrag der Mietzinse.

Die Steuerbefreiung sowie die ahrliche
Subvention sind degressiv und nehmen
alle zwei Jahre ab dem 5. Betriebsjahr
ab, um nach 25 Jahren zu erldschen.
Waéhrend dieser langen Zeit werden nicht
nur am Anfang die Baukosten, sondern
auch die Erstellung der Liegenschaftsab-
rechnung und deren Entwicklung im Laufe
der Jahre durch den Staat streng kontrol-
liert.

Die Abnahme der Subvention und der
Steuerbefreiung kann vollstéandig auf die
Mietzinse Ubertragen werden, ebenso
wie die gerechtfertigten Zunahmen des
Liegenschaftsaufwandes und der Hypo-
thekarzinsen. Was die letzteren angeht,
wenn sie zufdlligerweise durch eine Zins-
verdnderung abnehmen sollten, muss der
so verwirklichte Gewinn entweder der
Subvention oder dem Mietzins oder ver-
teilt auf diese beiden Elemente abgezo-
gen werden.

In Anbetracht der Héhe der Leistungen
des Staates ist es klar, dass ausser den
Kontrollen gegeniiber dem Eigentimer
ebenfalls ziemlich strikte Kontrollen be-
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treffend der Mieter existieren. Der Miet-
vertragsunterzeichnung werden Einkom-
mensgrenzen gesetzt. Eine Richttabelle
bestimmt die Aufnahmebedingungen un-
ter Bericksichtigung folgender Parame-
ter:

— Grosse der Wohnung oder Anzahl der
Zimmer;

— Anzahl der Personen der Familiengrup-
pe;

— Beziehung zwischen dem Totaleinkom-
men der Familiengruppe und dem
Mietzins. Diese Proportion wird als
Eigenleistung bezeichnet. Sie bewegt
sich in der Gréssenordnung von etwa
15 Prozent des Einkommens.

Wenn im Laufe der Jahre das Einkommen

die erlaubte Grenze ibersteigt, so ver-

rechnet der Staat eine Abgabe, welche
er direkt vom Mieter erhebt, ohne Wissen
des Eigentimers, insbesondere um das

Steuergeheimnis zu wahren.

In gewissen Fallen kann diese Abgabe

die Mietkosten praktisch verdoppeln.

Wenn das Einkommen eine bestimmte

Hochstgrenze iberschreitet, wird der

Staat den Eigentimer ersuchen, dem

Mieter ein Kindigungsschreiben zuzu-

stellen; dies manchmal auch im Falle ei-

ner zu grossen Unterbesetzung der Woh-
nung. Der Gesetzgeber ist in der Tat der

Ansicht, dass es nicht seine Sache ist,

wohlsituierten Personen zu helfen.

Der Umfang der vom Staat Genf gewdhr-

ten Zuschisse setzt die Gesamtheit unse-

rer eidgendssischen Freunde in Erstau-
nen. Dieser Aufwand belduft sich jedes

Jahr, Subventionen und Steuern zusam-

mengenommen, auf mehr als 100 Millio-

nen Franken.

Probleme in der Praxis

Aber jedes System, so gut es auch sei,
l&sst auch Ungleichheiten entstehen und
schafft privilegierte Verhalinisse. Zuerst
gibt es jene, die das Glick haben, eine
solche Wohnung zu bewohnen. Dann
gibt es alle anderen, welche weiterhin
von den Vorteilen dieses Gesetzes profi-
tieren, obwohl sie kein Recht mehr darauf
haben. Man denkt an Personen, deren
Einkommen die erlaubten Normen iber-
steigen oder welche sich offenkundig in
unterbesetzten Wohnungen befinden.
Aber man kann ihnen praktisch keinen
Wohnungswechsel aufzwingen, weil sie
von einem ganzen juristischen Arsenal
geschitzt werden.

Um zu versuchen, diese Ungleichheiten
zu vermindern, hat der Staat Genf ande-
re Arten von Hilfe eingefihrt, etwa in
Form von personalisierten Zuwendungen
als Beitrag zur Bezahlung des Mietzin-
ses. Dies, obwohl die Besitzer dieser Lie-
genschaften nicht einer systematischen
Kontrolle unterworfen sind. Hier missen
alle Mietzinsénderungen dem Staat mit-
geteilt werden, um Missbréuche zu ver-
hindern. Etwa wenn Mieter und Eigenti-
mer unter einer Decke stecken wiirden
und damit leichtes Spiel hatten, sich auf
einen Uberhdhten Mietpreis zu einigen.
Wie man im Laufe dieses Vortrages gese-
hen hat, scheint es eindeutig, dass der
Staat die Verpflichtung hat, auf dem Im-
mobilienmarkteinzuschreiten und die Bau-
trager bei ihrer Aufgabe zu unterstiitzen.
Durch die drei genannten Beispiele von
staatlichen Interventionen kénnen wir ei-
nigermassen die Beschaffenheit und die
Grenzen dieser Handlungsmdglichkeiten
umreissen. Es scheint offensichtlich, dass
der Staat, der im vorliegenden Fall nur
der Depositar der dffentlichen Gelder ist,
die Verpflichtung hat, sich zu versichern,
dass die verteilten Subventionen wirklich
bei denen, die sie bendtigen, angelan-
gen. Die Gesamtheit dieser Kontrollen
darf jedoch nicht zu driickend werden.
Wabhrhaftig musste man in vielen Féllen
feststellen, dass die Komplexitat der ein-
gesetzten Mittel, kombiniert mit einer
kleinlichen Handlungsweise der Verwal-
tungen und Beamten, nicht zum ge-
wiinschten Ziel fihrt.

Der Staat muss fir Gerechtigkeit
sorgen!

Wie bereits am Anfang dieses Vortrages
gesagt, muss der Staat der Garant einer
gewissen Gerechtigkeit unter den Bir-
gern sowie ein Ansporn und Regulator
auf wirtschaftlicher Ebene sein. Er muss
also mit Bestimmtheit, aber auch mit ge-
nigend Flexibilitat handeln, um nicht den
Unternehmensgeist, der viele Organis-
men und Birger belebt, zu zerstéren.

In einem demokratischen Staat, wo alle
Stromungen die Maglichkeit haben, sich
frei auszudriicken, versteht es sich von
selbst, dass der Staat die Verpflichtung
hat, in seinen Aktionen die Gesamtheit
der Gesellschaft so gerecht wie méglich
zu behandeln. Jedes, einem Teil dieser
Gesamtheit gewdhrte Sonderrecht muss
gerechtfertigt werden kénnen.
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Die Ausfihrungen von René Gay stam-
men aus einem Referat, geha/fen im
November 1990 an einer Tagung
des Internationalen Genossenschafts-
bundes in Warschau.

Titel des Referates: «L’Etat doit-il sub-
ventionner et contréler les coopéra-
tives d’habitation®»

Sonderfall: Genossenschaften

Untersuchen wir nun unter diesen Verhdalt-
nissen, warum die Wohnbaugenossen-
schaften eine spezielle Behandlung ver-
dienen.

1. Kampf gegen die Spekulation
2. Verniinftige Mietzinspolitik
3. Mitwirkung des Mieters

Die Spekulation ist unbestreitbar zu ei-
nem nicht unwesentlichen Teil an den seit
vielen Jahren festgestellten Mietzinserh-
hungen beteiligt. Besonders die in die
Héhe geschossenen Bodenpreise sind
nicht gerechtfertigt im Vergleich zu einer
normalen Entwicklung, welche sich zum
Beispiel an der Erhéhung der Lebenshal-
tungskosten orientieren wiirde.

Wenn die Wohnbaugenossenschaften
auch nicht verschont bleiben, einen
Héchstpreis beim Kauf eines Grundstiik-
kes zu bezahlen, so veréndert sich die
Lage mit der Zeit, weil sie gleichzeitig
Bautrdger und Hausverwalter sind, die
sich jede lukrative Tatigkeit in ihren Statu-
ten verbieten. Mit anderen Worten, die
Investition, welche am Anfang manchmal
etwas driickend ist, tendiert im Laufe der

- Fassadenverputze

+ Rissanierungen

« Fassadenisolationen

» Deckenisolationen

« Vorgehangte Fassaden

« Betonsanierungen

« Sand- und Wasserstrahlen

Jahre angemessen, ja sogar billig zu
werden. Uberdies ist in den Statuten der
Genossenschaften vorgesehen, dass im
Falle einer Liquidation derselben der er-
zielle Gewinn in der Regel einem
gleichartigen Zweck zugewiesen wird.
Desgleichen werden beim Wegzug eines
Genossenschafter-Mieters  diesem  die
Anteilscheine zum Subskriptionspreis zu-
rickbezahlt. Damit wird jeglicher Gedan-
ke an einen Kapitalmehrwert ausge-
schlossen.

Wie man feststellen kann, sind die
Wohngenossenschaffen  wesensmdssig
Gegpner jeglich spekulativer Handlungen,
welche unweigerlich eine Erhéhung der
Mietpreise zur Folge haben.

In  wirtschaftlicher Hinsicht sind die
Wohnbaugenossenschaften ohne Ge-
winnabsichten.

Die Folgerung aus diesem kleinen Satz ist
die Tatsache, dass die Mietpreise derge-
stalt festgesetzt sind, dass die Konten
ausgeglichen werden. Die Genossen-
schaft muss die Summe ihrer Betriebsko-
sten bezahlen, ihre Investitionen amorti-
sieren kénnen und letztlich einen beschei-
denen Gewinn abwerfen, der erlaubt,
einen kleinen Zins auf die Anteilscheine
auszuzahlen.

Ein anderer Gesichtspunkt der Politik,
welche von gewissen Genossenschaften
befolgt wird, besteht in der Anwendung
eines Mietzinsausgleichs. Bekanntlich
sind die Mietzinse, wenn ein Wohnhaus
neu auf den Markt kommt, immer viel
hoher als diejenigen der dlteren Héuser.
Aus Grinden der Solidaritat (bedeutet
das Wort Genossenschaft nicht auch
Zusammengehdrigkeit?)  werden  die
Mietzinse der Bewohner der bereits be-
stehenden Héauser leicht erhoht, um dieje-
nigen der Neubauten herabzusetzen.
Die Einfihrung dieses Systems erlaubt,
Mietzinsniveaus zu schaffen, wo die Un-
terschiede zwischen bereits bestehenden
Wohnungen und Neuwohnungen nicht
Ubertrieben sind. Ganz im Gegensatz zu
dem, was man im allgemeinen auf dem
Wohnungsmarkt, ob er nun frei oder vom
Gemeinwesen kontrolliert sei, bemerken
kann.

Diese Methode hat jedoch ihre Grenzen.
Es darf nicht geschehen, dass bedeuten-
de Bauvorhaben blockiert werden, weil
Genossenschafter Angst haben vor ei-
nem Aufschlag ihres Mietzinses, um den-
jenigen der Neuankdmmlinge nicht uner-
schwinglich werden zu lassen.
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Im Gegensatz zu dem, was im gewdhn-
lichen Immobilienmarkt geschieht, wirkt
der  Genossenschafter-Mieter  einer
Wohnbaugenossenschaft an der Verwal-
tung der Liegenschaft mit.

Durch den Genossenschaftsvorstand,
welcher von den Genossenschaftern an-
lasslich einer Generalversammlung ge-
wadhlt wurde, erhdlt dieser alle gewiinsch-
ten Auskinfte. Dies ist insbesondere in
bezug auf die finanzielle Lage der Ge-
nossenschaft, der Kostenentwicklung und
der eventuellen Notwendigkeit einer
Anpassung des Mietzinses und/oder der
Kostenbeteiligung wichtig.

Ausserdem muss jede Entscheidung iber
Vorhaben von einer gewissen Bedeu-
tung, wie das Erbauen oder Kaufen neu-
er Hauser, die Zustimmung der Mitglie-
der der Genossenschaft erhalten.
Gegeniber dem Stockwerkeigentum, das
dem Bediirfnis einer wachsenden Bevol-
kerungsschicht entspricht, bietet die Ge-
nossenschaft bedeutende Vorteile, weil
sie von vorneherein ‘auf jeden Kapital-
mehrwert verzichtet. Das Genossen-
schaftswesen kann in gewisser Hinsicht
als eine Form von Mieteigentum betrach-
tet werden. Tatsachlich kann dem Genos-
senschafter-Mieter, ohne schwerwiegen-
de Griinde, nicht gekiindigt werden.
Wie wir gesehen haben, nimmt er am
Geschick der Genossenschaft und deren
Verwaltung teil. Die Genossenschaft bie-
tet Gberdies gréssere Beweglichkeit, da
ein Wohnungstausch, bei Verdnderun-
gen der Familienlage, im eigenen Liegen-
schaftenpark sehr gebréuchlich ist. Eben-
so stellt es praktisch kein Problem dar,
wenn jemand aus persénlichen Grinden
aus seiner Wohnung ausziehen méchte.
Wie man sieht, ist es ganz im Interesse
des Staates, die Wohnbaugenossen-
schaften zu beginstigen, da diese zu
einem nicht zu verachtenden Teil an der
Preisstabilitat des Wohnungsmarktes be-
teiligt sind und Uberdies erlauben, durch
das Spiel der Mitarbeit, Konflikte zu ent-
scharfen, welche in vielen Féllen das poli-
tische Leben vergiften.

Der Staat soll also nicht nur die bestehen-
den Genossenschaften unterstiitzen, son-
dern auch deren Ausdehnung sowie die
Grindung neuver Wohnbaugenossen-
schaften erleichtern.

15



	Staatsgelder für Baugenossenschaften?

